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halten Zudem sind zur Fabrikation nur
handelsübliche Werkstoffe und
Werkzeugmaschinen notwendig, was besonders

im Hinblick auf

eine Lizenzherstellung in der Schweiz

wie sie die Konstruktionsfirma bereit

ist, abzutreten, nur von Vorteil sein
kann Der Entscheid hat demnach nicht
nur eine militärische, sondern auch eine
wirtschaftliche Bedeutung Mit einer
Produktion kann sofort begonnen werden,

denn mit Ausnahme einiger nicht
grundlegender Änderungen, die speziell
fur schweizerische Verhaltnisse notwendig

sind, stehen die Konstruktionsplane
dem Lizenznehmer zur Verfugung Die
Entwicklung eines Prototypes ist nicht
notwendig

Die Wahl des Triebwerkes

Serienmassig wird die «Mirage III»
mit einer Strahlturbine SNECMA Atar
9 mit Nachverbrennung (6000 kp
Schub) ausgerüstet Das Gesamtgewicht

dieser Turbine betragt zusammen
mit allen Einbauelementen 1330 kg
Fur bestimmte Aufgaben wird ein
zusätzliches Raketentriebwerk von 1500

kp Schub verwendet Insbesondere ist
es möglich, mit diesem zusätzlichen
Raketenmotor eine Gipfelhohe von
30000 m zu erreichen Anstelle des An-
triebswerkes franzosischer Herkunft
kann auch die englische Turbine Avon
Mk 67 installiert werden, die eine

Schubleistung von 5670 kp bzw 7260

kp mit Nachverbrennung erreicht
Diese Maschine wird von Rolls Royce
fabriziert und fand bereits Verwendung
beim Hunter Es ist möglich, dass im
Hinblick auf eine einwandfreie und
einfache Bodenorganisation der schweizerischen

Flugwaffe ebenfalls fur die

«Mirage III» das gleiche englische

Triebwerk Berücksichtigung findet
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Der wahre schweizerische

Geist ist ein Geist

personlichen Opfersinnes und

schreit nicht nach

Subventionen
General Gutsan

Der Bundesrat hat kürzlich die
notwendigen Beschlüsse gefasst, um nach
dem unbenutzten Ablauf der
Referendumsfrist die von den Eidgenossischen
Raten am 21 Dezember letzten Jahres

geänderten Bestimmungen der Militar-
orgamsation stufenweise in fünf Etappen

in Kraft zu setzen Es handelt sich
dabei um einen Bundesbeschluss zur
Inkraftsetzung und Einführung des

Bundesgesetzes über die Änderung der

Militarorganisation

1 Die erste Etappe mit Inkrafttreten
am 10 April 1961 umfasst
Bestimmungen allgemeiner Natur, die m
keinem direkten Zusammenhang mit der

neuen Truppenordnung stehen, nämlich

- Die Erfüllung der Wehrpflicht,

- die formellen Voraussetzungen fur
die Dienstbefreiung,
die verschiedenen Grunde fur den

Ausschluss von der persönlichen
Dienstleistung,

- den Wegfall des Fahigkeitszeugmsses
fur die Mitglieder der
Landesverteidigungskommission

- die Ausbildung im Truppenverband,
die zusatzlichen Dienstleistungen fur
Organisations- und Entlassungsar-
beiten,

- die Rekrutenausbildung fur Spezialisten

- die zusatzlichen Instruktionsdienste
bei Umorgamsation,

- die Ausbildungskurse fur Hilfsdienst-
pflichtige,

- die Dauer der Offiziersschulen,

- die Schulen und Kurse fur die Wei-
terausbildung der Offiziere,

- das Stimmrecht fur den Kommandanten

der Flieger- und Flieger-
abwehrtruppen in der
Landesverteidigungskommission

2 Die zweite Etappe umfasst diejenigen

Bestimmungen die in unmittelbarem

Zusammenhang nut dei neuen Tiuppen-
ordnung stehen sie wird auf den 1 Ja-

nuai 1962 in Kraft treten sie umfasst

die Verwendung der Offiziere m den

verschiedenen Heeresklassen

- die Bezeichnung der Truppenver-
bande
die Anordnung der Wiederholungs-
Erganzungs- und Landsturmkurse
sowie deren Dauer die Dauer der
Kadervorkurse vor Wiederholungs- und

Erganzungskursen, die Dienstleistungen

der Offiziere, Unteroffiziere,
Gefreiten und Soldaten m der Landwehr

sowie schliesslich die Anrechnung
der effektiv geleisteten Diensttage,

- die Bezeichnung der kantonalen
Formationen

- die Benennung der Dienstabteilungen
des Eidg Militardepartements

3 Die dritte, vierte und fünfteEtappe
stehen im Zusammenhang mit der Her

absetzung der Heeresklassen, sie um

fassen

Dritte Etappe mit Inkrafttreten am

1 Januar 1964 mit folgenden Bestim

mungen

- Dauer der Wehrpflicht,
- Heeresklassenordnung,

- Dienstleistungen der Unteroffiziere,
Gefreiten und Soldaten in
Landsturmkursen

Vierte Etappe mit Inkrafttreten am

1 Januar 1966

- Die Bestimmungen über die ausser-

dienstliche Schiesspflicht

Fünfte Etappe mit Inkrafttreten am

1 Januar 1967

- Die Bestimmung über die

Herabsetzung der Anzahl Wiederholungskurse

fur Wachtmeister und höhere

Unteroffiziere

4 Aus den Verhandlungen im Parlament

ist bekannt, dass fur die

Herabsetzung der Wehrpflicht und die

Einfuhrung der neuen Heeresklassenordnung

eine Zeitspanne von drei Jahren

(1964 bis 1967) benotigt wird Der

altersmassige Aufbau der Armee wird

m diesen Jahren folgende Wandlungen

durchmachen

Wehrpflicht

Bis Ende 1963

Im Jahre 1964

Im Jahre 1965

Im Jahre 1966

Uof.Sdt Offiziere

60 Jahre 60 Jahre

58 Jahre 59 Jahre

56 Jahre 58 Jahre

53 Jahre 57 Jahre

Vom Jahre 1967 an 50 Jahre 55 Jahre

Einteilung der Heeresklassen

nach Jahren A „„ Land. Land

wehr stürm

Auszug

Bis Ende 1963 20-36 37-48 49-60

Im Jahre 1964 20 35 36-47 48-58

Im Jahre 1965 20-34 35^46 47-56

Im Jahre 1966 20-33 34-44 45-53

Vom Jahre 1967 an 20-32 33-42 43-50
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